
Jugendsamtgemeinderat
Das Jugendparlament der Samtgemeinde Brookmerland

Kontakt:

Jugendsamtgemeinderat Brookmerland

Junkersweg 19

26529 Leezdorf

jugendsamtgemeind  erat@web.de  

Weitere Informationen findet ihr auf www.marienhafe.de unter „Jugendparlament“. 

Zusätzlich liegen unsere Flyer an vielen Orten der Samtgemeinde aus.

http://www.marienhafe.de/
mailto:jugendsamtgemeinderat@web.de


Wer sind wir? Was machen wir?

Der Jugendsamtgemeinderat (Jsgr.) ist das Jugendparlament der Samtgemeinde Brook-

merland. Seine Aufgaben sind Repräsentation der Jugendlichen in der Politik, Informa-

tion der Jugendlichen sowie das Organisieren von Veranstaltungen.

Für seine Arbeit bekommt der Jugendsamtgemeinderat jährlich von der Samtgemeinde 

einen Etat zur Verfügung gestellt, über dessen Verwendung der Jsgr. selbst entscheidet.

Rückblick:

Am 3. September 2008 beschloss der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Brookmer-

land die Einrichtung eines Jugendsamtgemeinderates als Jugendparlament und stimmte 

gleichzeitig der Satzung zu. Die Satzung ist die „Verfassung“ des Jugendsamtgemeinde-

rates. Sie wurde zwischen Herbst 2007 und Frühjahr 2008 von drei Jugendlichen mit der 

Unterstützung  von  Samtgemeindebürgermeister  G.  Ihmels  und  Fachbereichsleiter  B. 

Schoolmann  ausgearbeitet.  Zuvor  hatten  im  September  2007  Jugendliche  aus  dem 

Brookmerland einen Antrag auf Einrichtung eines Jugendparlamentes gestellt.

Die erste Wahl zum Jugendsamtgemeinderat fand vom 2. bis zum 6. Februar 2009 

statt. An der Wahl beteiligten sich 322 Wählerinnen und Wähler, das bedeutet 

eine Wahlbeteiligung von 19,28%.



Das Wichtigste aus der Satzung:

Der Jugendsamtgemeinderat hat elf Mitglieder. 

• Der Jsgr. wird alle zwei Jahre gewählt.

• Die Wahl  ist  eine  reine  Personenwahl,  d.h.  es  werden keine Listen,  z.B.  von 

Parteien gewählt. Wie bei der Kommunalwahl hat jede/r Wähler/in drei Stimmen, 

die beliebig auf einen oder mehrere Kandidaten kombiniert oder verteilt werden 

dürfen (kumulieren und panaschieren).

• Aktives Wahlrecht: Wählen dürfen alle Jugendlichen, die in der Samtgemeinde 

Brookmerland gemeldet  sind,  sowie mindestens zehn und höchstens  achtzehn 

Jahre alt sind.

• Passives Wahlrecht: Gewählt werden dürfen alle Jugendlichen, die in der Samt-

gemeinde Brookmerland gemeldet sind, sowie mindestens zwölf und höchstens 

achtzehn Jahre alt sind. Unterstützerunterschriften sind für eine Kandidatur nicht 

nötig.

• Auf der ersten Sitzung nach der Wahl, der konstituierenden Sitzung, wählen die 

Mitglieder aus ihrer  Mitte drei Amtsträger: Eine/n Jugendsamtgemeindebürger-

meister/in, eine/n Vorsitzenden des Jsgr. und eine/n Schriftführer/in.

• Der/die  Jugendsamtgemeindebürgermeister/in  repräsentiert  die  Jugendlichen, 

vertritt den Jsgr. nach außen und verwaltet die Finanzen.

• Der/die Vorsitzende leitet die parlamentarische Arbeit, also die Sitzungen des 

Jsgr.  Jugendsamtgemeindebürgermeister/in  und  Vorsitzende/r  vertreten  sich 

gegenseitig.

Der/die Schriftführer ist für die Niederschriften der Sitzungen verantwortlich und 

unterstützt den/die Jugendsamtgemeindebürgermeister/in beim Schriftverkehr.



Der 1. Jugendsamtgemeindrat

(Februar 2009 bis Februar 2011)

Die Mitglieder:

Mareike Heinks

(Jugendsamtgemeindebürgermeisterin)

Jörn Drosten (Vorsitzender)

Rainer Westdörp (Schriftführer)

Bernd Westdörp

Dennis Meyer

Lena Optazi

Lennard Spelters

Max Fiebiger

René Janßen

Svenja Janssen

Wir freuen uns auf eure Ideen und Anregungen. 

Sprecht uns an ! ! !
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